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WIDMUNGSARTEN DES BAULANDES:

WOHNBAULAND

BETRIEBSBAULAND

UNTERSUCHUNGSGEBIET

VERKEHRSFLÄCHEN:

ÖFFENTLICHE VERKEHRSFLÄCHEN

PRIVATE VERKEHRSFLÄCHEN

Entwicklungs-
konzept

Flächenwidmung
GRB: 2018.03.21.

WALD

WIDMUNG IN ENTSPRECHENDER FARBE
AUF WALD

GRÜNLAND:

GRÜNGÜRTEL

SPORT-, FREIZEIT-, U. SONSTIGE GRÜNFLÄCHEN

SIEDLUNGSGRENZEN, DIE AUCH LANGFRISTIG NICHT
MIT BAULANDWIDMUNGEN ÜBERSCHRITTEN WERDEN
SOLLEN
ENTWICKLUNGSRICHTUNG KÜNFTIGER
SIEDLUNGSTÄTIGKEIT
GEWÄSSER

EISENBAHNEN

VpVp

LANGFRISTIGE WIDMUNGSÄNDERUNG

BEREICH NEUER RETENTIONSBECKEN
LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT

STREICHUNG ERWEITERUNG SONDERGEBIET
wegen landwirtschaftlicher Nutzung des Bereiches

UNTERSUCHUNGSGEBIET FÜR EINE WOHNLICHE ENTWICKLUNG
Sicherstellung von Maßnahmen zur Beseitigung der 
Vernässungsproblematik in der Flächenwidmung (wie z.B. 
Festlegung von Freigabebedingungen der BW-A6, Erlassung 
einer Bausperre). Prüfung von baulichen Maßnahmen zur
naturräumlichen Sicherung des Wohnbaulandes.

ERHALTUNG DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN NUTZUNG
IN DER KRÜGLINGER STRASSE
keine Entwicklung aufgrund der Oberflächenwassersituation
Festlegung einer Siedlungsgrenze

GEFAHR DER VERNÄSSUNG
bei Oberflächenwasser

BAULAND-BETRIEBSGEBIET IM ANSCHLUSS AN
BETRIEBSENTWICKLUNGSGEBIET IN PETZENKIRCHEN
zu entwickeln auch unter ökologischen Aspekten
in einem Bebauungsplan sind zu regeln:
- Auspflanzungsgebot Bäume auf Stellflächen
- Dachflächenbegrünung
- Freiflächenanteil bzw. Anteil unversiegelter Flächen
Widmungsvoraussetzungen:
- Zeitliche und räumliche Staffelung der Baulandentwicklung 
  durch Festlegung von Aufschließungszonen
- Prüfung der Bodengüte
- Erstellung eines Verkehrskonzeptes
- Abstimmung mit den Entwicklungskonzepten 
  der Nachbargemeinden Bergland und Petzenkirchen
- Sicherstellung von Abschirmungs- und Eingrünungsmaßnahmen

ABWASSERBEREICHE VORSEHEN
Richtung Nordosten (bestehendes Gerinne, Nachbargemeinde) 
sowie im Süden herzustellen bzw. vorzuhalten

PASSIVER IMMISSIONSSCHUTZ
keine Entwicklung von Betriebsbauland
auf der Seite Petzenkirchens nach der Umfahrung

KLEINGARTENANLAGE
zur Versorgung der Einwohner
mit Grünflächen

RETENTIONSBECKEN
Entwässerung der Umfahrung

RAUM FÜR OBERFLÄCHENWASSER
Gem. Regenwasserplan Wieselburg

RENATURIERUNG STADTWALD
Als Kerngebiet gewidmete Flächen 
werden bepflanzt und in Stadtkernnähe
der Natur zurückgegeben

SIEDLUNGSENTWICKLUNGSGEBIET BREITENEICHER STRASSE NORD
Erweiterung des bestehenden Wohnbaulandes Richtung Nordosten.
Erschließung ausgehend von der Breiteneicherstraße (L6002) im Süden.

PARKANLAGE DAUERHAFT ETABLIEREN
In Kombination mit Rad- und Fußwegachse
als öffentlicher Grünraum im Wohnungsumfeld

SIEDLUNGSABSCHLUSS WIESELBURG OST
als klare Trennung zum Bereich der Umfahrung
Zu begrünen und auch als Radfahr- und Fußgehachse nutzen.
Stellt den langfristigen Siedlungsrand dar.
Über ehem. Eisenbahnbrücke Anbindung im nichtmotor. 
Verkehr an den Stadtkern gegeben

KEINE SONDER-/BETRIEBSGEBIETSNUTZUNG
Nutzung der Fläche als landwirtschaftliches 
Versuchsfeld für die Bundesanstalt für Landtechnik (BLT).

KEINE BETRIEBSGEBIETERWEITERUNG
in Bereichen, die nicht über eine gute Anbindung 
an die Umfahrung verfügen. Sicherung der
landwirtschaftlichen Nutzung.

KEINE BETRIEBSGEBIETERWEITERUNG
Nutzung der südlich an das BS-BLT
angrenzenden Flächen als landwirtschaftliche 
Versuchsfelder für die Bundesanstalt für Landtechnik (BLT).
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